Allgemeine Einkaufsbedingungen fiur nicht produktbezogene Leistungen
der Durkopp Adler Aktiengesellschaft

I. Vertragsschluss /7 Formerfordernisse / Angebot

1. FUr die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer (,AN“) und uns gelten ausschliefflich die nachstehenden Bedingungen.
Bedingungen des AN und abweichende Vereinbarungen gelten nur, wenn wir sie schriftlich anerkannt haben. Als Anerkennung gilt
weder unser Schweigen noch die Annahme der Leistung oder deren Bezahlung.

2. Der Vertrag sowie etwaige Anderungen, Nebenabreden, Erklarungen zu seiner Beendigung sowie sonstige Erklarungen und Mitteilun-
gen bedirfen der Textform, soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist. Nimmt der AN eine Bestellung nicht innerhalb
von zwei Wochen seit Zugang schriftlich an, so sind wir jederzeit zum Widerruf berechtigt.

3. Von uns mit Planungs- und/oder Uberwachungsaufgaben Beauftragte haben keine allgemeine Vertretungsbefugnis gegeniiber dem
AN, insbesondere nicht das Recht, Vertragsbestimmungen abzuandern, Ausfihrungsfristen zu verlangern bzw. Ausfiihrungstermine zu
verschieben und Rechnungsbetrage, Werklohnforderungen, Regiestunden, Materiallisten, AufmaRe oder dergleichen rechtlich anzuer-
kennen. Vorbehalte und Bedenken jeder Art hat der AN ausschlieBlich und unmittelbar dem auf der Bestellung genannten Ansprech-
partner schriftlich mitzuteilen.

4. Das Angebot ist fiir uns kostenlos und unverbindlich. Der AN steht dafiir ein, dass er vor Abgabe des Angebotes die ortlichen Verhalt-
nisse genau Uberprift und sich durch Einsicht in Unterlagen Uber die Durchfiihrung der Leistungen sowie Einhaltung der technischen
und sonstigen Vorschriften Klarheit verschafft hat. Mehrkosten, die dem AN dadurch entstehen, dass er die Unterlagen sowie die Ortli-
chen und jahreszeitlichen Gegebenheiten, ggf. durch Rickfragen bei uns, nicht ausreichend berlicksichtigt hat, werden nach Auftragser-
teilung nicht anerkannt.

11. Leistungsumfang / Anderungen des Leistungsumfanges

1. Der AN wird dafiir Sorge tragen, dass ihm alle fir die Erflllung seiner vertraglichen Verpflichtungen bedeutsamen Daten und Um-
stande sowie die von uns beabsichtigte Verwendung seiner Leistungen rechtzeitig bekannt sind. Der AN hat etwa Ubergebene Unterla-
gen, auch in Bezug auf die ortlichen Gegebenheiten, auf Richtigkeit sowie ggf. Ausfiihrungen von Vorarbeiten Dritter zu priifen. Er hat
uns Bedenken jeglicher Art unverziglich schriftlich unter Angabe der Griinde mitzuteilen und eine Einigung mit uns Uber die Weiterfiih-
rung der Arbeiten herbeizufiihren. Der AN steht dafir ein, dass seine Leistungen firr eine vorschriftsmagige, sichere und wirtschaftliche
sowie fiir die beabsichtigte Verwendung geeignet sind und dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Der AN
wird bei der Leistungserbringung alle einschlagigen Normen, Gesetze und Rechtsvorschriften, insbesondere die einschlagigen Umwelt-
schutz-, Gefahrstoff-, Gefahrgut- und Unfallverhiitungsvorschriften beachten, sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen
und arbeitsmedizinischen Regeln. Fir alle Leistungen auf unserem Betriebsgelande gelten unsere ,Informationen zum Arbeits-, Umwelt-
und Werksschutz fir Angehérige von Fremdfirmen.“ Der AN hat uns Uber etwaige erforderliche behordliche Genehmigungen und Melde-
pflichten aufzuklaren.

2. Wir kénnen im Rahmen der Zumutbarkeit fir den AN Anderungen der Leistung verlangen. Der AN hat die Anderungen in angemesse-
ner Frist umzusetzen. Uber die Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Mehr- und Minderkosten, sowie der Ausfiihrungstermine
bzw. -fristen sind einvernehmlich angemessene Regelungen zu treffen. Kommt eine Einigung innerhalb angemessener Zeit nicht zustan-
de, entscheiden wir nach billigem Ermessen.

3. Der AN ist verpflichtet uns Anderungen, die er im Hinblick auf eine erfolgreiche Vertragserfillung fiir notwendig oder zweckméRig
hélt, vorzuschlagen. Nach schriftlicher Zustimmung durch uns wird er diese Anderungen auch durchfiihren. Soweit eine Anderung eine
Kostenmehrung oder -minderung und/oder Terminiberschreitung nach sich zieht, ist der AN verpflichtet, hierauf gleichzeitig mit seinem
Anderungsvorschlag oder unverziiglich nach Eingang unseres Anderungsverlangens hinzuweisen und ein entsprechendes Nachtragsan-
gebot vorzulegen. Die Anderung gilt in diesem Fall erst dann als verbindlich vereinbart, wenn iiber die Vergiitung der Mehrkosten oder
die Berucksichtigung der Minderkosten sowie Uber den Terminplan eine erganzende schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien
getroffen worden ist. Kommt eine Einigung innerhalb angemessener Zeit nicht zustande, entscheiden wir nach billigem Ermessen.

4. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, Lieferungen und Leistungen in Abwesenheit des AN fir diesen entgegenzunehmen. Wir
haften jedoch auch bei schriftlicher Empfangsbestatigung nicht fir die Vollstéandigkeit und Richtigkeit dieser Lieferungen und Leistungen.
Samtliche Risiken der Verwahrung tragt der AN.

5. Der AN wird im Zuge der Auftragsausfiihrung vorgenommene Priifungen und deren Ergebnisse dokumentieren, wobei eine eindeutige
Zuordnung zu den jeweiligen Leistungen sichergestellt werden muss. Die Dokumentation ist fir mindestens fiinf Jahre ab Abnahme
aufzubewahren, soweit keine langere Aufbewahrungsfrist vereinbart ist und uns auf Verlangen zur Verfligung zu stellen.



I11. Termine / Verzug

Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. MaRgebend fiir die Einhaltung des Ausfihrungstermins oder der Ausfiihrungsfrist ist
der Erhalt oder die Abnahme der vertragsgemafen Leistung bei uns oder bei dem von uns bestimmten Empfanger. Der AN hat uns eine
erkennbare Verzogerung seiner Leistung unverziiglich unter Angabe der Griinde und der voraussichtlichen Dauer der Verzdgerung
schriftlich anzuzeigen. Auf von ihm nicht zu vertretende Ursachen einer Verzégerung kann sich der AN nur dann berufen, wenn er der
Anzeigepflicht nachgekommen ist. Bei Verzug sind wir berechtigt, vom AN eine Vertragsstrafe zu fordern. Diese betrégt fir jeden ange-
fangenen Tag der Verzégerung 0,5 %, im Ganzen aber hochstens 5 % des Gesamtwertes der Bestellung. Durch die Vereinbarung der
Vertragsstrafe oder deren Geltendmachung werden die uns zustehenden gesetzlichen Anspriiche wegen Verzugs nicht berthrt. Etwa
gezahlte Vertragsstrafen sind auf Schadensersatzanspriiche anzurechnen. Die Vertragsstrafe kann bis zur Bezahlung der erbrachten
Leistung geltend gemacht werden.

1V. Eingesetztes Personal / Unterbeauftragte

1. Der AN ist verpflichtet, nur Mitarbeiter einzusetzen, fir die er die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften erfillt.
Arbeitserlaubnispflichtige auslandische Arbeitnehmer darf der AN nur einsetzen, wenn es sich um seine eigenen Mitarbeiter handelt und
diese eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis besitzen, die fiir den raumlichen und zeitlichen Bereich der zu erbringenden Leistungen gilt.
Auf Verlangen sind entsprechende Nachweise vorzulegen.

2. Dem AN ist es untersagt, zur Erfullung seiner vertraglichen Pflichten Personen einzusetzen, die bei uns beschaftigt sind.. Es ist ihm
weiter untersagt, Personal einzusetzen, das ihm unter Missachtung gesetzlicher Vorschriften von Dritten tGberlassen wurde.

3. Wir sind jederzeit berechtigt, Mitarbeiter und Erfillungsgehilfen des AN vom Werksgeldnde zu weisen oder ihnen den Zugang zu
verweigern, wenn uns dies aus Sicherheitsgriinden, insbesondere aufgrund des Verhaltens der betreffenden Person, angebracht er-
scheint. Der AN hat die betreffende Person auf eigene Kosten zu ersetzen.

4. Unterbeauftragte diirfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch uns beauftragt werden.

5. Der AN wird uns auf erstes schriftliches Anfordern von allen Anspriichen freihalten, die Dritte (einschlieBlich behérdlicher Stellen)
gegen uns erheben, weil der AN die in diesem IV. enthaltenen Vorschriften nicht erfillt.

6. Der AN ist verpflichtet, den Anweisungen des Werkschutzes Folge zu leisten.

V. Qualitatsmanagement

Der AN hat die Qualitat seiner Leistungen standig zu Gberwachen. Er ist verpflichtet, unsere Qualitatssicherungsvereinbarung fiir Liefe-
ranten in der jeweils giiltigen Fassung zu beachten. Hierzu wird er ein Qualitatssicherungssystem nach 1SO 9001 oder einem anderen
mit uns zu vereinbarenden Standard aufbauen und unterhalten.

VI. Abnahme

1. Der AN wird uns nach ordnungsgemaRer Fertigstellung der beauftragen Leistungen die Abnahmebereitschaft erklaren und alle zum
Vertragsgegenstand gehdrenden Unterlagen Ubergeben. Wir werden innerhalb angemessener Frist nach Zugang der Abnahmebereit-
schaftserklarung die Abnahme durchfiihren. Falls die Uberpriifung der Leistungen des AN eine Inbetriebnahme der auftragsgegenstand-
lichen Anlagen o. a. zu Testzwecken (Einzeltest, Integrationstest) erfordert, so erfolgt die Abnahme erst nach erfolgreichem Abschluss
des Tests.

2. Ausnahmsweise wird eine Teilabnahme durchgefiihrt, wenn ansonsten die Leistungen des AN durch fortschreitende Auftragsausfiih-
rung einer spéateren technischen Kontrolle entzogen wiirden.

3. Die Abnahme erfolgt formlich im Rahmen eines gemeinsamen Ortstermins. Uber Verlauf und Ergebnis der Abnahme wird ein Protokoll
erstellt, das von beiden Parteien zu unterzeichnen ist. Jegliche Fiktionen der Abnahme sind ausgeschlossen.

4. Soweit im Einzelfall keine andere Absprache getroffen wurde, richtet sich das Verfahren der Abnahme nach unseren Richtlinien.

5. Sicherheitsmangel berechtigen uns immer zur Abnahmeverweigerung. Die dem AN und uns entstehenden Mehrkosten fiir nicht von
uns zu vertretende wiederholte Abnahmen tragt der AN.

6. Bei Leistungen, die durch die weitere Ausfiihrung spater nicht mehr Uberprift und untersucht werden kénnen, hat der AN uns recht-



zeitig schriftlich zur Priifung aufzufordern. Unterléaf3t er dies, so hat er auf Verlangen die Kosten fir die erforderlichen MaRnahmen zur
Erméglichung der Uberpriifung zu tragen. § 641a BGB findet keine Anwendung.

VII. Preise / Zahlungsbedingungen

1. Die vereinbarten Preise sind Festpreise, soweit nicht Abrechnung auf Grundlage ausgehandelter Stundensatze vereinbart ist. Falls
nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung nach unserer Wahl am Ende des der Wareniibernahme und dem ordnungsgemaRen
Rechnungseingang folgenden Monats mit 3 % Skonto oder drei Monate nach Schluss des Monats der Ubernahme und des Rechnungs-
eingangs ohne Abzug.. Die Frist beginnt mit Erhalt bzw. Abnahme der vertragsgemaRen Leistung und einer ordnungsgemaRen und
nachprifbaren Rechnung. Bei Annahme verfriihter Leistungen beginnt die Frist jedoch friihestens mit dem vereinbarten Ausfihrungs-
termin. Die Wahl des Zahlungsmittels (z.B. Scheck oder Wechsel) bleibt uns Uberlassen, Rechnungen sind unter Angabe von Regie-
scheinen, Materiallisten, Kontierung, Abladestelle, Arbeitnehmernummer ohne Durchschlége einzureichen.

2. Mit der vertraglichen Vergiitung sind samtliche Nebenleistungen abgegolten.

3. Der AN ist nicht berechtigt, Forderungen, die ihm gegen uns zustehen, abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. Die Rege-
lung des § 354a HGB bleibt davon unberihrt.

4. Der AN ist zur Aufrechnung gegen unsere Anspriiche oder zur Geltendmachung eines Zuriickbehaltungsrechts berechtigt, wenn und
soweit seine Forderung unbestritten oder sein Gegenanspruch rechtskraftig entschieden oder entscheidungsreif ist. Wir sind berechtigt,
gegen Forderungen des AN auch mit Forderungen aufzurechnen, die einem mit uns verbundenen Unternehmen i. S. v. 8§ 15 AktG zuste-
hen. Wir sind weiterhin berechtigt, mit unseren Forderungen gegen Forderungen aufzurechnen, die dem AN gegen ein mit uns verbun-
denem Unternehmen i. S. v. § 15 AktG zustehen.

VII1. Mangelhaftung / Aufwendungsersatz / Frist

1. Ist die Leistung mangelhaft, so richten sich unsere Anspriiche nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit sich aus den nachstehenden
Bestimmungen nichts anderes ergibt. Der AN haftet unbeschrankt fiir samtliche uns aufgrund von Mangeln der Leistung mittelbar oder
unmittelbar entstehenden Schaden und Aufwendungen. Ersatzpflichtig sind auch die Aufwendungen firr eine den Ublichen Umfang
Ubersteigende Abnahmeprifung, sofern zumindest Teile der Leistung als mangelhaft erkannt wurden. Dies gilt auch fir eine teilweise
oder vollstandige Uberpriifung der erhaltenen Leistung im weiteren Geschéftsablauf bei uns. Sofern sich der AN bei der Leistungserbrin-
gung Dritter bedient, haftet er fur diese wie fur Erfillungshilfen.

2. Bei Gefahrdung der Betriebssicherheit, bei Gefahr ungewdéhnlich hoher Schéaden oder zur Aufrechterhaltung unserer Lieferfahigkeit
gegeniiber unseren Abnehmern kénnen wir nach Unterrichtung des AN die Nachbesserung selbst vornehmen oder von Dritten ausfiih-
ren lassen. Hierdurch entstehende Kosten tragt der AN.

3. Soweit nicht gesetzlich etwas anderes zwingend vorgeschrieben ist, haftet der AN fir Mangel, die innerhalb von 36 Monaten ab Erhalt
bzw. ab Abnahme der vertragsgemafen Leistung auftreten. Bei Leistungen im Zusammenhang mit Bauwerken oder Grundstiicken haftet
der AN firr Méngel, die innerhalb von 60 Monate ab Abnahme auftreten. Im Falle der Nacherfiillung verlangert sich die Frist um die Zeit,
in der die Leistung nicht vertragsgemal erbracht ist. Fiir nachgebesserte oder ersatzweise erbrachte Leistungen beginnt die Frist des
Satz 1 mit Entgegennahme der mangelfreien Leistung erneut zu laufen, soweit der AN in dem Bewusstsein handelt, zur Mangelbeseiti-
gung verpflichtet zu sein. Zudem sichert der AN bei elektrischen Einrichtungen fiir die Dauer von funf Jahren zu, dass die Auslegung fir
den vertraglichen Nutzungszweck geeignet und ausreichend ist (Funktionsgarantie).

IX. Beistellungen

Von uns beigestellte Materialien, Teile, Behalter, Spezialverpackungen, Werkzeuge, Messmittel oder Ahnliches (Beistellungen) bleiben
unser Eigentum. Vervielféltigungen von Beistellungen dirfen nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung angefertigt werden.
Die Vervielfaltigungen gehen mit ihrer Herstellung in unser Eigentum Uber. Ein Zuriickbehaltungsrecht, gleich aus welchem Grund, steht
dem AN an den Beistellungen nicht zu. Beistellungen sowie Vervielfaltigungen davon durfen Dritten (auch Unterarbeitnehmern) ohne
unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht zugénglich gemacht und nicht fur andere als die vereinbarten Zwecke verwendet wer-
den.

X. Software

Soweit zum Leistungsumfang nicht standardisierte Software gehort, erklart sich der AN fiir die Dauer von 5 Jahren ab Erhalt bzw. Ab-
nahme der vertragsgemafien Leistung bereit, nach unseren Vorgaben Veranderungen/Verbesserungen der Software gegen angemesse-
ne Kostenerstattung vorzunehmen. Soweit die Software von Vorlieferanten stammt, wird er diese entsprechend verpflichten.



X1. H6here Gewalt / Langerfristige Leistungsverhinderungen

1. Arbeitskampfe, Unruhen, behordliche MaBnahmen und sonstige unvorhersehbare und unabwendbare Ereignisse befreien den AN und
uns fur die Dauer der Stérung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Der Betroffene hat unverziglich den anderen
Vertragspartner umfassend zu informieren und im Rahmen des Zumutbaren alles zu unternehmen, um die Auswirkung derartiger Ereig-
nisse zu begrenzen. Der Betroffene hat den anderen Vertragspartner unverziglich Gber das Ende der Storung zu informieren.

2. Im Falle einer langerfristigen Leistungsverhinderung, der Zahlungseinstellung oder der Eréffnung eines Insolvenzverfahrens, der
Ablehnung der Erdffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse oder die Einleitung eines vergleichbaren Verfahrens (ber einen der
Vertragspartner ist der andere Vertragspartner berechtigt, vom Vertrag beziglich des noch nicht erfillten Teils zurtickzutreten. Ist der
AN von einem der vorstehenden Ereignisse betroffen, wird er uns nach besten Kraften unterstiitzen, damit die Leistungserbringung
durch uns selbst oder einen Dritten erfolgen kann, inkl. einer Lizenzierung von fir die Leistungserbringung notwendigen gewerblichen
Schutzrechten zu branchentiblichen Bedingungen.

XI1. Geheimhaltung / Informationen

1. Der AN wird die ihm von uns Uberlassenen oder ihm in sonstiger Weise bekannt werdenden Informationen wie etwa Zeichnungen,
Unterlagen, Erkenntnisse, Muster, Fertigungsmittel, Modelle, Datentrager usw. geheimhalten, Dritten (auch Subunternehmer und Unter-
lieferanten) nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung zuganglich machen und nicht fir andere, als die von uns bestimmten Zwecke
verwenden. Dies gilt entsprechend fiir Vervielfaltigungen. Diese Verpflichtung gilt nicht fir Informationen, die ihm bei Empfang bereits
berechtigter Weise ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung bekannt waren oder danach berechtigter Weise ohne Verpflichtung zur Ge-
heimhaltung bekannt werden, die — ohne Vertragsverletzung durch eine der Parteien — allgemein bekannt sind oder werden oder fir die
ihm schriftlich die Erlaubnis zur einer anderweitigen Nutzung erteilt worden ist. Der AN darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustim-
mung nicht mit seiner Geschaftsbeziehung zu uns werben.

Wir behalten uns das Eigentum und alle sonstigen Rechte (z.B. Urheberrechte) an den von uns zur Verfiigung gestellten Informationen
vor. Vervielfaltigungen dirfen nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung angefertigt werden. Die Vervielfaltigungen gehen
mit ihrer Herstellung in unser Eigentum Uber. Es gilt hiermit zwischen dem AN und uns als vereinbart, dass der AN die Vervielfaltigungen
fir uns verwahrt. Der AN hat die ihm zur Verfiigung gestellten Unterlagen und Gegenstande sowie Vervielfaltigungen davon auf seine
Kosten sorgféltig zu verwahren, zu pflegen, zu versichern und auf unser Verlangen hin jederzeit herauszugeben bzw. zu vernichten. Ein
Zuriickbehaltungsrecht, gleich aus welchem Grund, steht ihm nicht zu. Die vollstdndige Riickgabe bzw. Vernichtung ist schriftlich zu
versichern.

2. Bei einem Verstol3 gegen die Verpflichtungen aus diesem XII. wird fir jeden Fall der Zuwiderhandlung sofort eine Vertragsstrafe in
Hohe von bis zu € 25.000 fallig. Dem AN bleibt vorbehalten, die Angemessenheit der Hohe der Vertragsstrafe gerichtlich feststellen zu
lassen. Etwa gezahlte Vertragsstrafen sind auf Schadensersatzanspriiche anzurechnen.

XI11. Versicherung
1. Der AN hat im Hinblick auf die Haftung fur Personen-, Sach- und Vermdégensschaden aufgrund der Auftragsausfiihrung fiir ausrei-

chenden Versicherungsschutz dem Grunde und der Hohe nach zu sorgen und hierliber auf Verlangen Nachweis zu erbringen.

2. Durch den Abschluss von Versicherungen wird die Haftung des AN nicht begrenzt.



X1V. Kindigung
1. Unbeschadet anderer gesetzlicher Kiindigungs- oder Ricktrittsrechte, kdnnen wir den gesamten Vertrag oder Teile desselben jeder-
zeit kundigen.

2. Im Falle der Kuindigung nach Ziffer 1. sind nur die bis dahin vertragsgeman erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen
Leistungen zu verguten, sofern diese fir uns verwertbar sind. Unsere Schadensersatzanspriiche bleiben unberihrt.

XV. Allgemeine Bestimmungen
1. Erfullungsort fur Lieferungen und Leistungen ist der von uns angegebene Bestimmungsort. Erflllungsort fir Zahlungen ist Bielefeld

2. Fir das Vertragsverhéltnis gilt deutsches Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts sowie des Ubereinkommens der Vereinten Natio-
nen Uber Vertrage Uber den internationalen Warenkauf (CISG). Gerichtsstand ist Bielefeld, vorbehaltlich eines abweichenden ausschlief3-
lichen Gerichtsstandes. Wir sind jedoch berechtigt, den AN auch an einem anderen zustandigen Gericht zu verklagen.

3. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gultigkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berihrt.

4. Wir weisen darauf hin, dass wir personenbezogene Daten unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen speichern und im Zu-
sammenhang mit Geschaftsvorfallen verarbeiten.

Durkopp Adler Aktiengesellschaft
08/2006



	XIV. Kündigung

